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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
 
Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes Nord-
rhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2014 (Nachtragshaushaltsgesetz 2014) 
 
 
A Problem 
 
Inhalt und Notwendigkeit des Nachtragshaushalts 2014 
 
Der Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Anpassung der Dienst- und 
Versorgungsbezüge 2013/2014 im Land Nordrhein-Westfalen sieht eine gestaffelte rückwir-
kende Erhöhung der Dienst- und Versorgungsbezüge für die Jahre 2013 und 2014 vor. 
Infolge der Rückwirkung ergeben sich für das Haushaltsjahr 2014 erhebliche Mehrausgaben, 
da die erhöhten Dienst- und Versorgungsbezüge unmittelbar nach Inkrafttreten des Ände-
rungsgesetzes an die betroffenen Beamtinnen und Beamten bzw. Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsempfänger ausgezahlt werden müssen. 

 
Des Weiteren sollen mit dem Entwurf des Nachtragshaushalts auch die Mittel für den Hilfs-
fonds zugunsten der von dem Orkan „Ela“ in besonderer Weise betroffenen Kommunen be-
reitgestellt werden.  

 
Im Zusammenhang mit dem Nachtrag sollen auch die steuerbedingten Einnahmen (Steuer-
einnahmen, Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen) an die aktuelle 
Entwicklung angepasst werden. 

 
 

B Lösung 
 
Verabschiedung des Nachtragshaushaltsgesetzes 2014. 
 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
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D Kosten 
 
Per Saldo führen die Haushaltsveränderungen zu einer Erhöhung der Nettoneuverschuldung 
für das Jahr 2014 um 797,0 Mio. EUR auf dann rd. 3.193,4 Mio. EUR.  

 
Auf Grund der Erhöhung des Haushaltsvolumens um rd. 242,7 Mio. EUR ergibt sich die 
nachfolgende Veränderung des Haushaltsvolumens:  

 
Haushaltsvolumen alt:  62.307.758.300 EUR 
Haushaltsvolumen neu:  62.550.455.500 EUR. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Finanzministerium. 
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 

Gemeindeverbände 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2014 wird ein Hilfsfonds zugunsten der von dem Orkan 
„Ela“ in besonderer Weise betroffenen Kommunen eingerichtet. Dieser Hilfsfonds hat ein 
verfügbares Volumen von 30 Mio. EUR. 

 
 

G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 

Die Unternehmen und die privaten Haushalte sind in unterschiedlicher Weise betroffen.  
 
 
H Befristung 
 
Das Haushaltsgesetz bezieht sich gemäß Art. 81 Abs. 3 LV i.V.m. § 11 LHO insgesamt auf 
das Haushaltsjahr 2014. 
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Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

  

Entwurf eines Gesetzes 
über die Feststellung eines Nachtrags 

zum Haushaltsplan des Landes 
Nordrhein-Westfalen  

für das Haushaltsjahr 2014  
(Nachtragshaushaltsgesetz 2014) 

 
 

  

Artikel 1 
 
Das Gesetz über die Feststellung des 
Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2014 
(Haushaltsgesetz 2014) vom 
18. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 848) 
wird wie folgt geändert: 
 

  

1. In § 1 wird die Zahl „62 307 758 300“ 
durch die Zahl „62 550 455 500“ ersetzt.  

 

 Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte 
Haushaltsplan des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2014 wird 
in Einnahmen und Ausgaben auf 
62 307 758 300 Euro festgestellt. 
 

2. In § 2 Absatz 1 wird die Zahl 
„2 548 000 000“ durch die Zahl 
„3 345 000 000“ ersetzt. 

 

 (1) Kreditermächtigung 
Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur 
Deckung der Ausgaben des Haushaltsplans 
2014 Kreditmittel bis zum Höchstbetrag von 
2 548 000 000 Euro aufzunehmen. Der 
Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der 
Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarkt-
verhältnissen und den gesamtwirtschaftli-
chen Erfordernissen zu bestimmen. 
 
 

3. Nach § 29 wird der folgende § 29a einge-
fügt 

 

  

„§ 29a 
Hilfen für von dem Orkan „Ela“ in  

besonderer Weise betroffene Gemeinden 
 

  

(1) Finanzielle Unterstützung in Form 
einer fachbezogenen Pauschale 
Gemeinden, die von dem Unwetter „Ela“ am 
9. und 10. Juni 2014 in einem besonderen 
Ausmaß betroffen waren, wird für bereits 
entstandene und noch entstehende Auf-
wendungen im Zusammenhang mit der Be-
seitigung von Schäden infolge des Unwet-
ters sowie der damit verbundenen Wieder-
herstellung der öffentlichen Sicherheit und 
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Infrastruktur eine finanzielle Unterstützung 
als fachbezogene Pauschale zur Verfügung 
gestellt.  
 
(2) Regelung im Haushaltsplan 
Die fachbezogene Pauschale wird nach 
objektivierbaren Kriterien, die im Haushalts-
plan verbindlich festgelegt sind, an die Ge-
meinden verteilt.  
 

  

(3) Auszahlung der fachbezogenen Pau-
schale 
Die fachbezogene Pauschale wird den Ge-
meinden ohne Antrag zu einem von dem 
zuständigen Ministerium festzulegenden 
Termin ausgezahlt. § 41 LHO sowie die 
hierzu ergangenen Erlasse des Finanzmi-
nisteriums bleiben unberührt.  
 

  

(4) Nachweis der Verwendung 
Die Gemeinden weisen den zweckgemäßen 
Einsatz der Pauschalmittel nach Ablauf des 
30. Juni 2015 unverzüglich durch rechtsver-
bindliche Bestätigung der Hauptverwal-
tungsbeamtin oder des Hauptverwaltungs-
beamten oder seiner allgemeinen Vertre-
tung nach. 
 

  

(5) Rückzahlung 
Die Gemeinden haben bis zum 
30. Juni 2015 nicht verbrauchte oder nicht 
nachgewiesene Pauschalmittel bis zum 
30. September 2015 unaufgefordert an die 
Landeskasse zurückzuzahlen. Nicht frist-
gemäß zurückgezahlte Beträge sind mit 
3 vom Hundert über dem Basiszinssatz zu 
verzinsen. Das Land kann seinen Rückzah-
lungsanspruch mit Forderungen der jeweili-
gen Gemeinde aufrechnen. 
 

  

(6) Projekt „Bürgerbäume 
Die Absätze 1 bis 3 sind auf das Projekt 
„Bürgerbäume“ im Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz entsprechend anzuwenden. Die 
Gemeinden weisen den zweckgemäßen 
Einsatz der Pauschalmittel nach Ablauf des 
31. Dezember 2015 unverzüglich durch 
rechtsverbindliche Bestätigung der Haupt-
verwaltungsbeamtin oder des Hauptverwal-
tungsbeamten oder seiner allgemeinen Ver-
tretung nach. Die Gemeinden haben bis 
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zum 31. Dezember 2015 nicht verbrauchte 
oder nicht nachgewiesene Pauschalmittel 
bis zum 31. März des Folgejahres unaufge-
fordert an die Landeskasse zurückzuzahlen. 
Nicht fristgemäß zurückgezahlte Beträge 
sind mit 3 vom Hundert über dem Basis-
zinssatz zu verzinsen. Das Land kann sei-
nen Rückzahlungsanspruch mit Forderun-
gen der jeweiligen Gemeinde aufrechnen.“ 
 
4. Der dem Haushaltsgesetz 2014 beigefüg-

te Gesamtplan (Haushaltsübersicht, Fi-
nanzierungsübersicht und Kreditfinanzie-
rungsplan) wird durch den diesem Nach-
trag beigefügten Gesamtplan ersetzt.  

 

  

5. Der dem Haushaltsgesetz 2014 beigefüg-
te Haushaltsplan wird nach Maßgabe 
des diesem Gesetz beigefügten Nach-
trags geändert.  

 

  

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 

  

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 
1. Januar 2014 in Kraft.  
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Begründung 
 
 
I. Allgemeiner Teil 
 
Anlass und Notwendigkeit für die Verabschiedung eines Nachtragshaushaltsgesetzes für das 
Haushaltsjahr 2014 
 
Gegenüber den bisherigen Haushaltsansätzen sind Haushaltsverschlechterungen zu erwar-
ten. Dabei sind rechtlich notwendige oder aus anderen Gründen zwangsläufige Einnahme- 
und Ausgabeveränderungen zu berücksichtigen. Im Ergebnis ist der Haushaltsplan in der 
Fassung des Haushaltsgesetzes vom 18. Dezember 2013 nicht mehr ohne die Verabschie-
dung eines Nachtragshaushaltsgesetzes in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen, wie es 
Art. 81 Absatz 2 Satz 3 der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen (LV) vorschreibt. 
 
Der Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Anpassung der Dienst- und 
Versorgungsbezüge 2013/2014 im Land Nordrhein-Westfalen sieht eine rückwirkende Erhö-
hung der Dienst- und Versorgungsbezüge vor. Infolge der Rückwirkung ergeben sich für das 
Haushaltsjahr 2014 erhebliche Mehrausgaben, da die erhöhten Dienst- und Versorgungsbe-
züge unmittelbar nach Inkrafttreten des Änderungsgesetzes an die betroffenen Beamtinnen 
und Beamten bzw. Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ausgezahlt 
werden müssen. Die aus dem Änderungsgesetz resultierenden Mehrausgaben erfordern 
daher einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2014, der dem Landtag zeitgleich mit dem Än-
derungsgesetz zugeleitet wird. 
 
Des Weiteren sollen mit dem Entwurf des Nachtragshaushalts auch die Mittel für den Hilfs-
fonds zugunsten der vom Orkan „Ela“ besonders betroffenen Kommunen bereitgestellt wer-
den.  
 
Im Zusammenhang mit dem Nachtrag sollen auch die steuerbedingten Einnahmen (Steuer-
einnahmen, Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen) an die aktuelle 
Entwicklung angepasst werden. Aufgrund der im zweiten Quartal 2014 eingetretenen Ent-
wicklung der Steuereinnahmen sollen die bislang für 2014 eingeplanten Steuereinnahmen 
für das Jahr 2014 abgesenkt werden. Bei den steuerinduzierten Einnahmen aus dem Län-
derfinanzausgleich und den Bundesergänzungszuweisungen zeichnen sich aufgrund der 
aktuellen Entwicklung hingegen Mehreinnahmen ab, die ebenfalls in den Entwurf des Nach-
tragshaushalts aufgenommen werden sollen. 
 
 
II. Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1: 
 
Zu Nr. 1:  
Die Änderung im Haushaltsvolumen ist Folge der Ansatzänderungen in den Einzelplänen. 
 
Zu Nr. 2:  
Diese Vorschrift regelt die Höhe der Kreditermächtigung.  
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Zu Nr. 3: 
§ 29a ist neu. Auf der Grundlage dieser Vorschrift erhalten Gemeinden, die vom Orkan "Ela" 
am 9. und 10. Juni 2014 in einem besonderen Ausmaß betroffen waren, für die Wiederher-
stellung der öffentlichen Sicherheit und der beschädigten Infrastruktur eine Finanzhilfe. 
 
§ 29a Absätze 1 bis 5 
Infolge des Orkans „Ela“ sind in der Zeit vom 09.06. – 10.06.2014 in Teilen von Nordrhein-
Westfalen erhebliche Schäden entstanden. Ursächlich hierfür war ein äußerst selten auftre-
tendes Wetterphänomen, ein so genanntes Bow-Echo. Zur Beseitigung der Schäden sowie 
zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Infrastruktur leistet das Land mit der 
Bereitstellung von Mitteln einen finanziellen Beitrag. Die neue Regelung ermöglicht die Ge-
währung der Finanzhilfen des Landes an die von dem Orkan „Ela“ in besonderer Weise be-
troffenen Gemeinden in Form einer fachbezogenen Pauschale. Insbesondere entfällt für die-
se Gemeinden die Notwendigkeit einer Antragstellung zum Erhalt von Mitteln aus dem Lan-
deshaushalt. Die Verteilkriterien ergeben sich aus den verbindlichen Erläuterungen im Ein-
zelplan 03 bei Kapitel 03 020 Titel 633 14. 
§ 29a Absatz 6 – Projekt „Bürgerbäume“ 
Zur Beseitigung der durch den Orkan „ELA“ entstandenen Schäden und zur Stärkung des 
ehrenamtlichen Engagements werden den betroffenen Gemeinden Mittel zur Finanzierung 
von Ersatzpflanzungen zur Verfügung gestellt und sollen das bisher an Baumspenden der 
Bürgerinnen und Bürger eingegangene Spendenvolumen verdoppeln. Die Mittel werden ent-
sprechend den Regelungen in den Absätzen 1 bis 5 in Form einer fachbezogenen Pauschale 
gewährt. Die Verteilkriterien ergeben sich aus den verbindlichen Erläuterungen im Einzelplan 
10 bei Kapitel 10 030 Titel 633 82. 
 
Zu den Nrn. 4 und 5: 
Die Änderungen sind die Folge der Ansatzänderungen in den Einzelplänen.  
 
Zu Artikel 2:  
 
Dieser Artikel enthält die Inkrafttretensklausel.  
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